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Vernehmlassungsverfahren 
 
Teilrevision Wasserbaugesetz (inkl. einzelne Artikel im GschG und 

WaG) 
 
 
Senden Sie das ausgefüllte Formular bitte bis spätestens am 14. Juli 2021 in elektronischer Form 
(idealerweise im Word-Format und PDF-Format) per E-Mail an: revision-wbg@bafu.admin.ch  
 
Ihre Angaben (Kontaktperson) 

Name Vorname:  Marti Christian 

Kanton/Organisation:  Kanton Zürich, Baudirektion  

Telefon: 043 259 43 42 

E-Mail: christian.marti@bd.zh.ch 

Datum: 10. Juni 2021 

 

1 Allgemeine Bemerkungen zum E-HWSG 
 
Bemerkungen zur Revision insgesamt 
 
Der mit der Teilrevision angestrebte Paradigmenwechsel «von der Gefahrenabwehr zur 
Risikokultur» mit der Zielsetzung der Strategie des integralen Risikomanagements (IRM) wird 
begrüsst. Wir nehmen positiv zur Kenntnis, dass an der bestehenden Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen festgehalten wird. Begrüsst wird insbesondere auch die 
Feststellung im Erläuternden Bericht, dass keine Bundeskompetenz zur Schaffung einer 
Erdbebendeckung («Erdbebenschutz») geschaffen werden soll. 
 
Die Ausweitung auf alle Wassergefahren (somit auch auf den Oberflächenabfluss und 
Grundwasseraufstoss) ist sinnvoll; doch bedeutet dies wiederum neue Vollzugsaufgaben für 
die Kantone. Insbesondere die Einführung des integralen Risikomanagements bzw. des 
Risikobegriffs generell wird sehr begrüsst. Die Erweiterung bei den Grundlagen (neu auch 
Risikogrundlagen und Gesamtplanungen) wird ebenfalls begrüsst. Wichtig scheint uns, dass 
die Risikobetrachtung breit erfolgt und nicht nur Personen- und Sachrisiken, sondern auch die 
Versorgung, Umwelt, Kulturgüter sowie Betriebsunterbrüche umfasst.  
Die Gesamtplanungen müssen unserer Ansicht nach einfach gehalten werden; im Kanton 
Zürich können Gesamtplanungen z.B. bei den kantonalen Gewässern mit der Wasserstrategie 
nach dem zukünftigen kantonalen Wassergesetz (WsG) und bei den kommunalen Gewässern 
mit den bereits bestehenden Massnahmenplanungen Naturgefahren der Gemeinden erstellt 
werden. Den Kantonen muss die notwendige Freiheit gegeben werden, die Gesamtplanungen 
selber zu gestalten. Bei allfälligen Mindestvorgaben des Bundes sind bestehende Planungen 
der Kantone zu berücksichtigen.  
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Wir begrüssen auch die Ausweitung der Bedeutung der planerischen Massnahmen und deren 
Unterstützung mit Bundesbeiträgen. Noch unklar ist in diesem Zusammenhang, ob der Bund 
zukünftig auch nutzungsplanerische Massnahmen (z.B. Auszonungen) unterstützen wird oder 
ob es sich nur um projektbezogene Massnahmen (z.B. Sicherung von Freihalteräumen) 
handelt. Wir regen an, dies mit der Verordnung zu präzisieren. 
 
Wichtig scheint uns der Hinweis, dass die Umsetzung der Revision im Kanton Zürich 
zusätzliche personelle Mittel erfordern wird. Zwar werden die Risikogrundlagen heute schon 
vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abteilung Wasserbau, erarbeitet und die 
Umsetzung dieser Aufgabe wird wohl auch ohne zusätzliches Personal möglich sein. Hingegen 
sind die Aufgaben der Gesamtplanungen, die planerischen Massnahmen (abhängig vom 
Umfang der Subventionen des Bundes), die Thematik Oberflächenabfluss und der 
Gewässerunterhalt nicht ohne zusätzliche personelle Mittel umsetzbar. Wir schätzen den 
zusätzlichen Stellenumfang auf mindestens drei bis vier Vollzeitstellen. 
 
Bemerkungen zum Thema Subventionen (umfasst Art. 6, 7, 9 E-HWSG sowie Art. 6–10 
SubG) 
 
Mit jeder Programmvereinbarung kam es zu einer umfangreicheren Differenzierung der 
verschiedenen Subventionselemente, sowohl beim Hochwasserschutz als auch bei der 
Revitalisierung. Neu sollen weitere Elemente (u.a. Oberflächenabfluss, Gewässerunterhalt) 
hinzukommen. Viele dieser Elemente dienen sowohl dem Hochwasserschutz als auch der 
Revitalisierung. Zudem gibt es Schnittstellen mit dem Wald, der Landwirtschaft und der 
Landschaft. Dies bedeutet, dass innerhalb eines Projektes eine Vielzahl an 
Subventionsbestandteilen anfallen, über die jeweils einzeln Rechenschaft abgelegt werden 
muss. Zudem weisen die kantonalen Finanzstrukturen eine andere Architektur auf als jene des 
Bundes. In den vergangenen Jahren haben auch die Bedingungen mit jeder neuen 
Programmperiode leicht geändert. Diese Faktoren verursachen einen sehr grossen 
administrativen Aufwand. Die entsprechende Zeit fehlt für die eigentliche Projektumsetzung.  
 
Antrag: Es sei eine Reduktion der Subventionselemente anzustreben, damit das System 
effizienter bewirtschaftbar wird. 
 
Bemerkungen zu den Begriffen «Risiko» und «Schaden» (umfasst Art. 1, 3, 7, 9 E-HWSG 
sowie Art. 37 Abs. 5 GSchG) 
 
Der Bund berücksichtigt als Schaden nur primäre Schäden (Personen und Sachwerte). Wir 
geben zu bedenken, dass die sekundären Schäden oftmals ein Mehrfaches der primären 
Schäden betragen. Zu den sekundären Schäden zählen die Betriebsausfälle, 
Reputationsschaden, Steuerausfälle, ökologische Schäden usw. Da der Schaden auch in die 
Risikobetrachtungen miteinfliesst, wird das Risiko in den urbanen und industriell geprägten 
Gebieten massiv unterschätzt. Eine Stärke der Schweiz ist ihr verlässliches Funktionieren; 
somit bilden Betriebsausfälle einen grossen Teil des Risikos. Im Übrigen ist in der 
europäischen Hochwassermanagement-Richtlinie HWRM-RL die wirtschaftliche Tätigkeit, die 
es zu schützen gilt, aufgeführt. 
 
Antrag: Der Begriff «Schaden» sei neben «Personenschäden» und «Sachwertschäden» um 
das Element der «sekundären Schäden» zu erweitern. Diese seien in den betreffenden 
Erläuterungen zu beschreiben. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bemerkungen zu den Anpassungen von anderen Gesetzen und Verordnungen: 
Gewässerschutzgesetz 



3/12 
 

 
Es wird sehr begrüsst, dass der Begriff «Gewässerunterhalt» durch die Neuaufnahme in Art. 4 
des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG, SR 814.20) nun eindeutig 
definiert wird und dass dabei auch die natürlichen Funktionen des Gewässers berücksichtigt 
werden.  
 
Wir bitten weiter darum, die voranstehenden Bemerkungen zu den Begriffen «Risiko» und 
«Schaden» zu beachten (dies umfasst auch Art. 37 Abs. 5 GSchG). 
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